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****************************************************************** 

ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT:  

ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN  

LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN 

****************************************************************** 

 

Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG 

[...] 

Kapitel II 
Geschäfte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (Eurex-Börsen) 

[...] 

Abschnitt 2  
Clearing von Futures-Kontrakten 

[...] 

2.6 Teilabschnitt 
Clearing von Volatilitätsindex-Futures-Kontrakten 

Die nachfolgenden Ziffern regeln das Clearing von Geschäften in den in Ziffer 1.5 der 
Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex 
Deutschland und der Eurex Zürich benannten Volatilitätsindex-Futures-Kontrakte. 

[...] 

2.6.2 Schlussabrechnungspreis 

Der Schlussabrechnungspreis der Volatilitätsindex-Futures-Kontrakte wird von der Eurex 
Clearing AG am Schlussabrechnungstag (Ziffer 1.5.4 der Kontraktspezifikationen für 
Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) 
eines Kontrakts festgelegt. 

(1)  Maßgebend für die VDAX®-NEW-Futures-Kontrakte (Produkt-ID: FVDX) ist der 
Durchschnittswert aller Indexberechnungen des VDAX®-NEW zwischen 12:30 und 
13:00 Uhr MEZ am letzten Handelstag. 
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(2)  Maßgebend für die VSMI®-Futures-Kontrakte (Produkt-ID: FVSM) ist der 
Durchschnittswert aller Indexberechnungen des VSMI® zwischen 09:00 und 10:00 
Uhr MEZ am letzten Handelstag. 

(3)  Maßgebend für die VSTOXX®-Futures-Kontrakte (Produkt-ID: FVSX) und VSTOXX®-
Mini-Futures-Kontrakte (Produkt-ID: FVS) ist der Durchschnittswert aller 
Indexberechnungen des VSTOXX® zwischen 11:30 und 12:00 Uhr MEZ am letzten 
Handelstag. 

(4) Sollten außergewöhnliche Umstände vorliegen, insbesondere wenn aufgrund 
technischer Probleme der Handel aussetzt oder wenn es aus sonstigen Gründen nicht 
zu einer Preisfeststellung in einem oder mehreren Wertpapieren oder Wertrechten 
kommt, kann von der Eurex Clearing AG der Schlussabrechnungspreis in einem 
anderen Verfahren festgelegt werden. 

[...] 


